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Voraussetzungen zur Aufnahme 
in den  

Württ. Behinderten- und Rehabilitationssportverband e. V. 
(WBRS) 

 
 
1. Die Gruppe (Mindestzahl 7 Teilnehmer) muss Abteilung in einem Verein sein, der 

dem Württ. Landessportbund (WLSB), angeschlossenen ist 
 
 oder 
 
 als eingetragener Verein (e.V.) Mitglied des WLSB sein. 
 
2. Die Gruppe/ Abt./ der Verein muss einen gewählten 1. Vorsitzenden haben. 
 
3.  Die Gruppe/ Abt./ der Verein muss einen Sportarzt (betreuenden Arzt) haben. 
 
4. Die Gruppe/ Abt./ der Verein muss einen/ eine Übungsleiter/ in mit Behin- 
 dertensportlizenz haben. 
 
5. Die Gruppe/ Abt./ der Verein muss regelmäßige Übungsveranstaltungen 
 durchführen. 
 
Wichtig ist zunächst, die Mitgliedschaft als Abteilung in einem bestehenden, dem WLSB 
angeschlossenen Sportverein - oder - der Eintrag mit Satzung beim Registergericht als 
e.V. 
 
Der Sportverein, dem die Gruppe als Abteilung angehört, stellt beim WBRS einen Antrag 
auf Aufnahme. 
 
Der selbständige Verein, der als e.V. eingetragen ist, reicht beim  

Württ. Landessportbund (WLSB), Fritz- Walter Weg 19, 70372 Stuttgart 
einen Antrag auf Aufnahme ein. 
 
Wird diesem Antrag zugestimmt, nimmt der WBRS den Verein auf, wenn die o. g. Voraus-
setzungen erfüllt sind. 
 
Die Mitgliedschaft im WBRS berechtigt zur Abrechnung mit den Krankenkassen. 
Es wird empfohlen, die Abrechnungsfrage vorab mit den Kassen zu klären. 
 
Der Mitgliedsbeitrag im WBRS beträgt zurzeit 7,-- Euro pro Mitglied im Jahr. 
 
Der Mindestbeitrag pro Verein (Abteilung) wurde auf 50,-€ pro Jahr festgelegt.  
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind beitragsfrei. 


